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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung
Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan von 1991 / Aufhebung der Einleitungsbeschlüsse

Für den Flächennutzungsplan von 1991 sind verschiedene Änderungsverfahren
eingeleitet worden, die nicht zum Abschluss gebracht wurden. 
Am 26.05.2011 hat der Rat der Stadt Bornheim beschlossen, für diese im Folgen-
den aufgeführten nicht abgeschlossen Änderungsverfahren zum Flächennut-
zungsplan von 1991 die Einleitungsbeschlüsse aufzuheben:

1. Änderung in der Ortschaft Hersel
Einleitungsbeschluss vom 23.09.1992
Lage: Das Plangebiet war angelagert an den Wohnsiedlungsbereich Hersel und
wurde begrenzt durch die L 118 (Roisdorfer Straße), die Stadtbahnlinie 16, den
Alfter Weg und die A 555.

15. Änderung in der Ortschaft Roisdorf
Einleitungsbeschluss vom 14.09.1994
Lage: Zwischen Siegesstraße, Vorgebirgsbahn und Roisdorfer Bach.

20. Änderung in der Ortschaft Bornheim
Einleitungsbeschluss vom 01.02.1995
Lage: Zwischen Königstraße (L 183), Stadtbahnlinie 18,  L 192 und dem Sechte-
mer Weg

28. Änderung in der Ortschaft Hersel
Einleitungsbeschluss vom 21.01.1997
Lage: Zwischen BAB 555 und der Verlängerung Bleibtreustraße

31. Änderung in der Ortschaft Brenig
Einleitungsbeschluss vom 27.05.1998
Lage: Das Änderungsgebiet umfasste zwei Flächen

1. zwischen Hellstraße, Hennesenbergstraße, Stationenweg und Klippe
2  zwischen Breite Straße, Vinkelgasse und Ploon.

37. Änderung in der Ortschaft Bornheim
Einleitungsbeschluss vom 18.09.2001

Lage: Zwischen Hellenkreuz, Königstraße und Stadtbahnlinie 18

39. Änderung in der Ortschaft Waldorf
Einleitungsbeschluss vom 11.12.2002
Lage: Zwischen Blumenstraße (L183), Stadtbahnlinie 18 und Dahlienstraße

42. Änderung in der Ortschaft Bornheim
Einleitungsbeschluss vom 08.09.2004
Lage: Westlich der Autobahn zwischen Uedorfer Weg, Verlängerung Bleibtreustraße 

45. Änderung in der Ortschaft Hersel
Einleitungsbeschluss vom 04.04.2006
Lage: Das Änderungsgebiet umfasste zwei Flächen im Auskiesungsgebiet zwi-
schen Roisdorf und Hersel, nördlich der Roisdorfer Straße (L 118). 

1. Westlich der A 555 eine Fläche entlang der Bleibtreustraße, die be
stehende und künftige Standorte der Betriebsanlagen zur Kiesverar-
beitung umfasst. 

2. Östlich der A 555 Flächen, die durch den Mittelweg im Westen, die 
Erftstraße im Norden, die Trasse der Stadtbahnlinie 16 im Osten 
und durch die beste-hende Bebauung an der Hubertus- und Sebasti
anstraße im Süden begrenzt werden. 

47. Änderung in der Ortschaft Waldorf
Einleitungsbeschluss vom 11.05.2006
Lage: Zwischen Blumenstraße (L183), Schmiedegasse, Büttgasse und Sandstraße

Auf die beigefügten Übersichtsskizzen, die die Änderungsbereiche grob darstel-
len, wird hingewiesen.

Bornheim, den 30.05.2011

S t a d t  B o r n h e i m
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister
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